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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Eine wahrheitsgemäße Werbung mit den positiven Auswirkungen, die ein Recycling-Verfahren und das dafür geeignete

Erzeugnis auf die Umwelt haben, ist daher auch dann nicht irreführend, wenn die Höhe des Energieaufwandes nicht

angegeben und keine "Energiebilanz" erstellt wird.
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